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Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prävention (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, SPG); Änderung; 1. Beratung (Teil A)  
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

 Gesetz 
über die öffentliche Sozi-
alhilfe und die soziale 
Prävention (Sozialhilfe- 
und Präventionsgesetz, 
SPG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 851.200 (Ge-
setz über die öffentliche Sozi-
alhilfe und die soziale Präven-
tion [Sozialhilfe- und Präventi-
onsgesetz, SPG] vom 6. März 
2001) (Stand 8. April 2018) 
wird wie folgt geändert: 

   

Ergebnis der GR-Beratung vom 15.11.2022 
 
Zustimmung zur Fassung gemäss Entwurf des 
Regierungsrats (Spalte 2) 
 
ausgenommen § 35 Abs. 1: Beibehaltung gel-
tendes Recht 
 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/851.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

§  31 
Zuständigkeit und Kostenbe-
teiligung 

§  31 
Zuständigkeit, Organisation, 
Gegenstand und […] Kosten 

   

1 Die Inkassohilfe gemäss 
Art. 131 Abs. 1 und Art. 290 
ZGB sowie für die über die 
Volljährigkeit hinausgehenden 
Unterhaltsansprüche liegt in 
der Zuständigkeit der Gemein-
de am zivilrechtlichen Wohn-
sitz der anspruchsberechtigten 
Person. 

1 Die Inkassohilfe […]  gemäss 
den Art. 131, 176a und 290 
ZGB, Art. 34 Abs. […] 4 des 
Bundesgesetzes über die ein-
getragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare 
(Partnerschaftsgesetz, PartG) 
vom 18. Juni 2004 1) sowie […] 
der Verordnung über die […] 
Inkassohilfe bei familienrecht-
lichen Unterhaltsansprüchen 
(Inkassohilfeverordnung,  
InkHV) vom 6. Dezember 
2019 2) liegt in der Zuständig-
keit der Gemeinde am zivil-
rechtlichen Wohnsitz der […] 
berechtigten Person. 

   

2 Die Gemeinde kann diese 
Aufgabe an eine geeignete 
Amtsstelle oder private Institu-
tion übertragen. 

2 Die Gemeinde kann […] in 
einzelnen oder […] sämtlichen 
Fällen die Erbringung von 
Leistungen der Inkassohilfe 
geeigneten Dritten übertragen. 
Nicht übertragbar ist die Be-
fugnis, Entscheide betreffend 
die Inkassohilfe zu erlassen. 

   

                                                   
1) SR 211.231 
2) SR 211.214.32 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/211.231/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/211.214.32/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

 2bis Dritte sind geeignet, wenn 
sie über die notwendigen 
Fachkenntnisse verfügen, um 
im betreffenden Einzelfall die 
entsprechenden Leistungen 
erbringen zu können. 

   

 2ter Fachstelle im Sinne des 
Bundesrechts zur Inkassohilfe 
ist die Gemeinde, auch 
bei Übertragung gemäss Ab-
satz 2. Die Gemeinde verfügt 
über die notwendigen Fach-
kenntnisse, 

   

 a) um im betreffenden Einzel-
fall die entsprechenden Leis-
tungen der Inkassohilfe sel-
ber erbringen zu können, 
oder 

   

 b) um entscheiden zu können, 
in welchen Fällen die Erbrin-
gung von Leistungen der In-
kassohilfe an geeignete Drit-
te übertragen wird, und auch 
um bei einer Übertragung in 
der Lage zu sein, allfällige 
Entscheide betreffend die In-
kassohilfe zu erlassen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

 2quater Gegenstand der Inkas-
sohilfe sind Unterhaltsansprü-
che aus dem Kindesrecht, 
dem Ehe- und Scheidungs-
recht und dem Partnerschafts-
gesetz gemäss Art. 3 Abs. 1–3 
InkHV sowie die weiteren fami-
lienrechtlichen Ansprüche ge-
mäss Art. 3 Abs. 4 lit. a und b 
InkHV. 

   

3 Unter Vorbehalt von Art. 290 
ZGB erheben die Gemeinden 
jährlich für ihre Aufwändungen 
im Rahmen der Inkassohilfe 
bei guten finanziellen Verhält-
nissen der anspruchsberech-
tigten Person eine Gebühr. 
Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten und bestimmt die 
Ansätze. 

3  […] Leistungen der Gemein-
de zur Inkassohilfe […] für Un-
terhaltsbeiträge  

   

 a) für Kinder sind unentgeltlich,    

 b) für andere berechtigte Per-
sonen sind in der Regel un-
entgeltlich. Verfügt die be-
rechtigte Person über die er-
forderlichen Mittel, verlangt 
die Gemeinde von ihr, sich 
an den Kosten für deren 
Leistungen zu beteiligen. Der 
Regierungsrat regelt durch 
Verordnung die Einzelheiten 
und bestimmt die Ansätze. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

 3bis Kosten der Leistungen an-
derer Dritter, namentlich Be-
treibungs-, Verfahrens- und 
Übersetzungskosten, werden 
von der Gemeinde bevor-
schusst. Können die Kosten 
nicht von der verpflichteten 
Person erhältlich gemacht 
werden, werden sie der be-
rechtigten Person nur aufer-
legt, wenn diese über die er-
forderlichen Mittel verfügt. Der 
Regierungsrat regelt durch 
Verordnung die Einzelheiten 
und bestimmt die Ansätze. 

   

4 Die Inkassohilfe ge-
mäss internationalen Überein-
kommen über die Geltendma-
chung von Unterhaltsansprü-
chen liegt in der Zuständigkeit 
der Gemeinde am zivilrechtli-
chen Wohnsitz der anspruchs-
berechtigten beziehungsweise 
unterhaltspflichtigen Person. 

4 Die Inkassohilfe gemäss […]  
internationalen Übereinkom-
men über die Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen 
liegt in der Zuständigkeit der 
Gemeinde […] . Fachstelle ist 
die gemäss Inkassohilfever-
ordnung örtlich zuständige 
Gemeinde, auch bei Übertra-
gung gemäss Absatz 2. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

§  33 
Anspruchsvoraussetzungen 

    

1 Minderjährige und Personen 
in Ausbildung bis zum vollen-
deten 20. Altersjahr haben 
unter Vorbehalt von § 34 An-
spruch auf Bevorschussung 
der Unterhaltsbeiträge, wenn 

1 Variante 1 und 
2: Minderjährige und Personen 
in Ausbildung bis zum vollen-
deten 20. Altersjahr haben 
unter Vorbehalt von § 34 An-
spruch auf Bevorschussung 
sowohl der Unterhaltsbeiträge 
zur Deckung der direkten Kos-
ten für das Kind (Barunterhalt) 
als auch der Unterhaltsbeiträ-
ge zur Deckung der indirekten 
Kosten aufgrund der persönli-
chen Betreuung des Kindes 
durch die Eltern (Betreuungs-
unterhalt), wenn 

   

a) der unterhaltsbeitragspflich-
tige Elternteil seiner Unter-
haltspflicht nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, 

    

b) ein vollstreckbarer Rechtsti-
tel vorliegt, 

    

c) das Kind zivilrechtlichen 
Wohnsitz im Kanton hat und 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

d) sowohl die voraussichtlichen 
Jahreseinkünfte als auch das 
Reinvermögen gemäss steu-
errechtlichen Vorgaben des 
nicht unterhaltsbeitragspflich-
tigen Elternteils und des Kin-
des unter den vom Regie-
rungsrat festzulegenden 
Grenzbeträgen liegen. Ein-
künfte und Vermögen des 
Stiefelternteils oder derjeni-
gen Person, mit welcher der 
Elternteil in stabiler eheähnli-
cher Beziehung lebt, sind 
anzurechnen. 

    

§  35 
Höhe der Bevorschussung 

    

1 Die Höhe der Bevorschus-
sung richtet sich nach dem 
massgeblichen Rechtstitel. Sie 
darf den Betrag der maximalen 
einfachen Waisenrente nach 
der Bundesgesetzgebung über 
die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung nicht über-
schreiten. 

1 nur bei Variante 2: Die Höhe 
der Bevorschussung richtet 
sich nach dem massgeblichen 
Rechtstitel. Sie darf den Be-
trag der maximalen […] 
doppelten Waisenrente […] 
 gemäss Art. 37 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über die Al-
ters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG) vom 20. De-
zember 1946 1) nicht über-
schreiten. 

Abs. 1: Beibehaltung gelten-
des Recht 

Zustimmung  
zur Beibehaltung geltendes 
Recht (entspricht Variante 1)  

Zustimmung zur Beibehal-
tung geltendes Recht (und 
somit Ablehnung von Variante 
2) 

                                                   
1) SR 831.10 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.10/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

2 Die Bevorschussung und die 
voraussichtlichen Jahresein-
künfte dürfen zusammen den 
vom Regierungsrat gemäss 
§ 33 lit. d festgesetzten Ein-
kommensgrenzbetrag nicht 
überschreiten. Andernfalls wird 
die Bevorschussung entspre-
chend gekürzt. 

    

§  36 
Zuständigkeit und Verfahren 

    

1 Die Gemeinde am zivilrecht-
lichen Wohnsitz des Kindes 
entscheidet auf Gesuch über 
die Bevorschussung. 

    

2 Bevorschusst werden die 
nach der Gesuchstellung fällig 
werdenden Unterhaltsbeiträge. 
Im Zeitpunkt der Gesuchstel-
lung ausstehende Beiträge 
werden auf drei Monate zurück 
bevorschusst. 

    

3 Die Durchführung der Bevor-
schussung kann privaten Or-
ganisationen übertragen wer-
den. 

3 Die Durchführung der Bevor-
schussung kann […] 
geeigneten Dritten übertragen 
werden. Dritte sind geeignet, 
wenn sie über die notwendi-
gen Fachkenntnisse verfügen, 
um im betreffenden Einzelfall 
die entsprechenden Leistun-
gen erbringen zu können. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

 II.    

 Der Erlass SAR 210.300 (Ein-
führungsgesetz zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch  
[EG ZGB] vom 27. Juni 2017) 
(Stand 1. Januar 2022) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  16 
Vollstreckung der Unterhalts-
pflicht 

    

1 Die Inkassohilfe gemäss den 
Art. 131, 131a und 290 ZGB 
richtet sich nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über 
die öffentliche Sozialhilfe und 
die soziale Prävention (Sozial-
hilfe- und Präventionsgesetz, 
SPG) vom 6. März 2001 1). 

1 Die Inkassohilfe gemäss den 
Art. 131, […] 176a und […]  
290 ZGB, Art. 34 Abs. 4 PartG 
sowie der Verordnung über die 
Inkassohilfe bei familienrecht-
lichen Unterhaltsansprüchen 
(Inkassohilfeverordnung, In-
kHV) vom 6. Dezember 2019 2) 
richtet sich nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über 
die öffentliche Sozialhilfe und 
die soziale Prävention (Sozial-
hilfe- und Präventionsgesetz, 
SPG) vom 6. März 2001 3). 

   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

                                                   
1) SAR 851.200 
2) SR 211.214.32 
3) SAR 851.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/210.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/851.200/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/211.214.32/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/851.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Juni 2022 

Abweichender Antrag der 
Kommission GSW vom 
26. September 2022 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 15.11.2022 

 IV.    

 Die Änderungen unter Ziff. I. 
und II. treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


